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Grundsatzpapier für Fremdsprachen - Richtlinie
Die vorliegende Richtlinie für die Aufgabenstellung und Beurteilung schriftlicher Klausurprüfungen aus den Fremdsprachen bei der Reife- und Diplomprüfung an BAKIPs/ BASOPs in NÖ dient der Qualitätssicherung der Prüfungen und soll dazu beitragen, ein höheres Maß an Rechtssicherheit an den Schulen zu schaffen. 

Grundlage bildet die Verordnung  des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten über die abschließenden Prüfungen in der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik und der Bildungsanstalt für Sozialpädagogik (Prüfungsordnung Bildungsanstalten) StF: BGBl. II Nr. 58/2000 in der geltenden Fassung sowie die Bestimmungen der Fachlehrpläne, die Bestimmungen im SchUG und in der LBVO, die sich auf diese abschließende Prüfung beziehen sowie die Interpretation der Verordnung durch die Rechtsabteilung des LSR für NÖ (die Verordnung bzw. die gesetzlichen Bestimmungen werden in Kursivschrift und Fett festgehalten). 

Allgemeine Bestimmungen:

Der Prüfung liegt die Unterrichtsarbeit zu Grunde.  Grundlage des Arbeitsauftrages sind die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten.

Umfang und Inhalt der Prüfungsgebiete

§ 4. (1) Ein Prüfungsgebiet umfasst:

1. den gesamten Lehrstoff des gleichnamigen Unterrichtsgegenstandes, sofern im 2. Teil nicht anderes bestimmt wird, oder

2. den gesamten Lehrstoff des Unterrichtsgegenstandes einer allfälligen Zusatzprüfung zur Reifeprüfung. […]

Allgemeine Bestimmungen über die Aufgabenstellungen

§ 8. Die Aufgabenstellungen haben unter Berücksichtigung berufsbezogener Aspekte einen eindeutigen Arbeitsauftrag (Aufgaben) zu enthalten. Sie dürfen im Unterricht nicht so weit vorbereitet worden sein, dass ihre Bearbeitung keine selbstständige Leistung erfordert; hingegen müssen die Arbeitsformen im Unterricht ausreichend geübt worden sein. Die Verwendung praxisüblicher Hilfsmittel ist vorzusehen.
§ 9. (1) Für die Prüfungsgebiete der Klausurprüfung haben die Prüfer der

Schulbehörde erster Instanz jeweils eine Aufgabenstellung vorzuschlagen. Bei mangelnder Eignung oder bei Ergänzungsbedürftigkeit der vorgeschlagenen Aufgabenstellung hat die Schulbehörde erster Instanz die Vorlage eines neuen Vorschlages oder einer Ergänzung des Vorschlages einzuholen.

(2) Sofern Abs. 3 und 4 nicht anderes bestimmen hat die dem Prüfungskandidaten schriftlich vorzulegende Aufgabenstellung zwei Aufgaben, die in Teilaufgaben gegliedert sein können, zu enthalten. (Erklärung: Absatz 4 betrifft das Prüfungsgebiet Mathematik) 
(3) In den Prüfungsgebieten (…)

2. „Lebende Fremdsprache/Volksgruppensprache“ an den im 1. und 2. Abschnitt des 2. Teiles genannten Bildungsanstalten und

3. „Lebende Fremdsprache (Englisch)“ an den im 5. Abschnitt des 2. Teiles genannten Bildungsanstalten“ 

hat die dem Prüfungskandidaten bei der Klausurarbeit schriftlich vorzulegende Aufgabenstellung zwei voneinander unabhängige Aufgaben, die in Teilaufgaben gegliedert sein können, zu enthalten; nach Wahl des Prüfungskandidaten ist eine der beiden Aufgaben zu bearbeiten. 
Es sind also zwei voneinander unabhängige Aufgaben zu stellen, die in Teilbereiche gegliedert sein können. Eine Aufgabe ist vom Kandidaten zu bearbeiten.

Jede Aufgabe hat einen eindeutigen Arbeitsauftrag zu enthalten.  Sinnvollerweise wird ausgehend von einer berufsbezogenen Situation ein Arbeitsauftrag erteilt, der auch in mehrere Teilaufgaben unterteilt werden kann. (Vgl. § 8. Die Aufgabenstellungen haben unter Berücksichtigung berufsbezogener Aspekte einen eindeutigen Arbeitsauftrag (Aufgaben) zu enthalten.)
Bei der Aufgabenstellung soll ein klar strukturierter, situativer und berufsorientierter Rahmen vorgegeben werden, welcher die Rolle des Kandidaten/der Kandidatin und der Leser bzw. der Zielgruppen eindeutig festlegt. Die Fragestellungen sind klar auszuformulieren.

Nicht zulässig sind Fragestellungen, die nur aus Schlagwörtern bestehen. Den Aufgabenstellungen kann Material beigelegt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Begleitmaterialien

- nicht zu umfangreich sind,

- in der vorgesehenen Zeit bearbeitet werden können,

- die Bearbeitung der Aufgaben unterstützen und

- das selbstständige Arbeiten des Kandidaten/der Kandidatin erfordert.

Die Aufgabenstellung bei abschließenden Prüfungen muss den Kandidatinnen/Kandidaten ermöglichen, ihre Erfassung und Anwendung des Lehrstoffes zu beweisen. Gemäß § 8 RP-BAKIP dürfen sie „im Unterricht nicht so weit vorbereitet worden sein, dass ihre Bearbeitung keine selbstständige Leistung erfordert; hingegen müssen die Arbeitsformen im Unterricht ausreichend geübt worden sein.“ Das bedeutet, dass die verlangten Textsorten den Kandidatinnen /Kandidaten vertraut sein müssen.

Grundlagen der Aufgabenstellung mit den zwei voneinander unabhängigen Aufgaben sollen

Berufsrelevanz 

Realitätsbezug 

Kommunikation 

Handlungsorientiertheit 

sein.
Berufsbezogenheit ist  im Fall der BAKIPs und BASOPs auch durch eine  Auseinandersetzung mit aktuellen, gesellschaftspolitischen Themen wie: Physically challenged people, Euthanasia oder Cloning, Women and society ... gegeben.

Es ist daher auch möglich, ein an sich nicht unmittelbar berufsbezogenes Thema zur Bearbeitung zu geben, das aber vom Schüler, wenn sich dies mit der Themenstellung vereinbaren lässt, in einer berufsbezogenen Situation behandelt werden kann. Als Einleitung wird der Schüler in eine berufsbezogene Situation versetzt (You are a nursery-school teacher ...).
Beispiele von berufsbezogenen Textsorten wären: 

Diary Entry

Contribution to a Magazine

Speech  (international congress,....) 
Presentation (parents' night, team meeting,....)
Flyer, brochure, leaflet (advertisement, information....)
(informal) letter/e-mail to colleague/friend

(formal) letter/e-mail to the editor

Eine Hörverständnisaufgabe ist ein verpflichtender Teil der schriftlichen Reife – und Diplomprüfung an BAKIPs und BASOPs. (Vgl.§ 9,3,5 (…) an den  (…) Bildungsanstalten ist darüber hinaus ein zu bearbeitender Hörtext vorzuspielen). 

Es wird empfohlen, den Schwerpunkt der Aufgabenstellung ins Detailverstehen zu legen und so die rezeptive Kompetenz abzuprüfen. Die üblichen Testformate (Lückentext, Multiple Choice, Zuordnung in einer Tabelle, Zuordnung richtig-falsch, etc.) sind zulässig. Als Zeitrahmen für die Gesamtlänge des Hörtextes werden maximal 6 Minuten empfohlen. Der Richtwert bei zentralem Vorspielen (hier wohl am sinnvollsten zu Beginn der Aufgabenstellungen) beträgt 2-3maliges Vorspielen des Textes. Der Hörtext muss dem der Fremdsprache zugeordneten Niveau laut GERS entsprechen.
Es wird empfohlen, den Schülern die notwendige Zeit zu geben, um die Aufgaben vor dem erstmaligen Vorspielen durchzulesen sowie eine kurze Pause zwischen den Hördurchgängen einzuplanen, die den KandidatInnen die Möglichkeit gibt, ihre Notizen zu überarbeiten und den zweiten oder dritten Hördurchgang vorzubereiten.
Leseverständnisaufgaben als Teil der berufsbezogenen Situation können ebenso wie Hörverständnisaufgaben Teile der Klausurprüfung sein. Diese Teilaufgaben können Leseverständnis im klassischen Sinne abprüfen (z.B. Fragen zum Text in eigenen Worten beantworten, richtig/ falsch/ Antwort nicht möglich …). Es ist jedoch auch denkbar, dass jene Kompetenzen, die mit dem Leseverständnis eng verbunden sind, (wie zum Beispiel Vokabelübungen, Fehler korrigieren (proof reading), Textstellen einfügen bzw. ordnen u.ä.) in Leseverständnisaufgaben getestet werden.
Sämtliche vom Kandidaten/von der Kandidatin geforderten Kompetenzen orientieren sich in der lebenden Fremdsprache (Englisch) am Niveau B2, in einzelnen Bereichen C1, des Europäischen Referenzrahmens (GERS).
Die Aufgabenstellung ist schriftlich vorzulegen. Die formale Gestaltung der Prüfungsunterlagen soll nach einem einheitlichen Schema erfolgen.

Das Deckblatt der Aufgabenstellung zur schriftlichen Klausurprüfung hat zu enthalten:

· die Bezeichnung der Schule (Logo)

· Jahrgang und Ausbildungszweig/Ausbildungsschwerpunkt

· den Namen + Unterschrift der Prüferin/des Prüfers/ der Prüfer/ der Prüferinnen
· den Namen + Unterschrift der Direktorin/des Direktors 

· Rundsiegel der Schule

· Prüfungsgebiet der Klausurprüfung

· Art der abschließenden Prüfung (Reife- und Diplomprüfung)

· den Termin der Prüfung

· die Arbeitszeit

· die erlaubten Hilfsmittel 

· Approbationszeile für LSI HR Ronniger

· Kurzfassung der berufsbezogenen Situation und Aufgabenstellung (in deutscher Sprache)
Die Reihenfolge der weiteren Seiten muss eindeutig sein, diese müssen also entweder geheftet und nummeriert oder als Doppelbogen gefaltet sein. Allfällige Begleitmaterialien müssen den Teilaufgaben eindeutig zuzuordnen sein. Jede Seite muss mit Kopf und/oder Fußzeile mit Reife – u. Diplomprüfung, Prüfungstermin, Gegenstand, Prüfer, Klasse, Schulbezeichnung (oder Logo), Seitennummerierung ausgestattet sein.

Weiters ist auf die Lesbarkeit der Beilagen zu achten.
Beurteilung:

Für die Beurteilung der Klausurprüfungen gelten die Bestimmungen lt. §18 (2)(3)(4)(6) SchUG.
Zur Gewährleistung der Transparenz für die Prüfungskommission, die Vorsitzenden und den Kandidaten/die Kandidatin müssen die Beurteilungskriterien bezogen auf die Aufgabenstellungen gemäß GERS und deren Gewichtung für die Gesamtbeurteilung vorliegen. Bei der Vorlage zur Genehmigung durch die Schulbehörde I. Instanz ist der Erwartungshorizont auf die jeweilige (Teil)Aufgabenstellung bezogen vorzulegen. D.h. inhaltliche Übersicht der Teilaufgaben, Punkteaufteilung der einzelnen Teilaufgaben und die geforderte Wortanzahl (wobei die Empfehlung für die Gesamtlänge der Klausurarbeit aus Englisch bei 600-800 Worten liegt; bei spezifischen Aufgabenstellungen, z.B. Lese-/Hörverständnis Teilaufgaben kann  die geforderte Wortanzahl reduziert werden) sowie die verwendeten Korrekturzeichen.  
Diese Beurteilungskriterien sollten den Kandidatinnen/den Kandidaten bereits von den Leistungsfeststellungen im Unterricht her bekannt sein. Die Punkteaufteilung der einzelnen Aufgaben muss auch den Kandidatinnen/Kandidaten  vorliegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Gesamtbeurteilung der Klausurarbeit erfolgen muss und keine Teilbeurteilungen, die zusammengezählt werden und mathematisch gerechnet eine Gesamtnote ausweisen. D.h. die Bestimmungen des SchUGs sind über die Gesamtarbeit und nicht isoliert bei jeder Teilaufgabe für sich anzuwenden. Bei einem Punktesystem muss lt. SchUG mehr als die Hälfte der Gesamtpunkteanzahl erreicht werden, um eine positive Beurteilung zu erlangen. Bonus/Malus Punkte beziehen sich ausschließlich auf die Über/Unterlänge der Arbeit und dürfen maximal 5% der Gesamtpunkteanzahl ausmachen. Folgende Prozentaufteilung wird von der QUENT Gruppe empfohlen:




SG: 
89%-100%




Gut: 
77%-88%




Bef: 
64%-76%




Gen:
51-63%




NG: 
0-50%
Die Gesamtbeurteilung liegt im pädagogischen Ermessen des jeweiligen Lehrers/ der jeweiligen Lehrerin und muss sich an der Notendefinition lt. LBVO orientieren. Bei der 
Erfüllung der Aufgaben steht die Anwendung der Sprache im Vordergrund. Die reine Reproduktion von Auswendiggelerntem (Stoff/Thema) darf nicht Gegenstand der Beurteilung sein.
Es wird empfohlen, dass Parallelklassen des gleichen Ausbildungsschwerpunktes/ Ausbildungszweiges eine gemeinsame Aufgabenstellung  (von sämtlichen Prüfern unterschreiben) und ein gemeinsames Beurteilungssystem einreichen.

Muster Deckblatt

SCHULLOGO
REIFE-UND DIPLOMPRÜFUNG

Teilprüfung im Prüfungsgebiet
ENGLISCH

Fünfstündige Klausur

Jahrgang

Haupttermin der Termingruppe 200X/ XX

PrüferIn: Mag. XY
Hörübung zum Thema Hort
Aufgabenstellung 1: Häusliche Gewalt Input = Cartoon

a) Eine Frau, Opfer physischer und psychischer Gewalt, schreibt einen Brief. Textsorte: persönlicher Brief

b) Nimm zu folgendem Statement Stellung: „Jedes Kind, das Zeuge häuslicher Gewalt wird, ist ebenfalls ein Opfer“. Textsorte: persönliche Stellungnahme 
Aufgabenstellung 2: Behinderungen
a) Die KandidatInnen versetzen sich in die Rolle des Vaters/ die Mutter eines Integrationskindes. Er/ sie spricht vor den Eltern der Kindergartengruppe über die besonderen Bedürfnisse seines/ ihres Kindes. Textsorte: Rede 

b) Die KandidatInnen versetzen sich in die Rolle eines jungen Mannes/ einer jungen Frau, die nach einem Verkehrsunfall körperlich behindert ist und  schreibt einen Brief an eine Freundin, in dem sie/ er u.a. über ihre/ seine Zukunftsängste spricht. Textsorte: persönlicher Brief

Erlaubte Hilfsmittel: zweisprachiges Wörterbuch

Deutsch-Englisch/ Englisch-Deutsch

………………………

   
     Rundstempel


……………………
SchulleiterIn 







Prüfer Mag. XY

Dir. Mag. XY









Approbation:

…………………………………………………





…………………

HR LSI Mag. Adelinde Ronniger




Datum

Landesschulinspektorin
Bezug zu QIBB, 


Q-BA´s Leitbild und Matrix


Qualitätsfeld Lehren und Lernen


1.5. Qualitätsvollen Unterricht sichern 


1.5.1. Unterricht sorgfältig planen


1.5.4. Transparente Leistungs-beurteilung garantieren








QUENT (Qualitätsentwicklung an Bildungsanstalten in Niederösterreich)
1
QIBB (Qualitätsinitiative BerufsBildung), www.quent.noeschule.at 

LSR GZ: II 2501/216-2009

